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3. Forschung: Die bisherige Forschung auf dem Ge-
biete der Sozialpidagogik hat bis heute eher wenig
ergeben. Man rechnet in Zukunft mit zahlreichen
Forschungsprojekten. Teilweise werden bereits For-
schungsstrategien erarbeitet, die systematische Un-
tersuchungen ermoglichen. Von besonderem Interesse
sind Forschungsstrategien, die die Ergebnisse in die
Arbeitssituation der Sozialpddagogen zuriickfliessen
lassen. Evaluationen von neuen Interventions- und
Theraphiemethoden sind unvermeidbar. Fiir die Aus-
bildung bedeutet dies folgendes:

a) Manche Sozialpadagogen werden sich der For-
schung verschreiben. Die Entwicklung der er-
forderlichen Fdhigkeiten — zum Beispiel im
Rahmen von Fortbildungskursen — ist notig.

b) Alle Sozialpddagogen sollten die Begriffe der
Forschung kennen (zum Beispiel um die Fach-
literatur kompetent kritisch lesen zu konnen).

¢) Sozialpddagogen miissen im Stande sein, mit
Forschern zu kommunizieren. Einige Grund-
kenntnisse der Forschungsarbeit sind unum-
géanglich.

4. Image und Oeffentlichkeitsarbeit: Die Schaffung
eines engen Kontaktes zu Offentlichen Stellen und

zur Gemeinschaft im allgemeinen ist aus verschiede-
nen Griinden wichtig: das fachliche Image des So-
zialpddagogen ist direkt betroffen und es ergibt sich
ein bedeutender Einfluss auf den Klienten. Die effek-
tive Oeffentlichkeitsarbeit kann mindestens teilweise
durch Ausbildung beeinflusst werden. Die Ausbil-
dungsgdnge rdumen dieser Frage zunehmend Bedeu-
tung ein. :

Personliche Schlussbemerkung: Als Tagungsteilneh-
mer und fiir solche Anldsse wenig Geiibter konnte
ich feststellen, dass von Nord bis Stid und von Ost bis
West kaum Patentlosungen zu finden sind. Auch gibt
es Orte, wo die Probleme noch gar nicht besprochen
werden, an andern Orten hat man vor lauter Lo-
sungsexperimenten wahrscheinlich die Losung ver-
passt. Oder etwas alltagssprachlich formuliert: der
Kaffee wird iiberall mit Wasser gekocht, manchmal
zwar etwas fad, manchmal mit etwas viel Zucker,
manchmal weiss man iiber die Bohnen nicht so recht
Bescheid.

Adresse des Verfassers:

Dr. E. Schellhammer, Schiitzenstrasse 9,
8702 Zollikon

Heime wollen nicht strafen, sondern Hilfe leisten

Offener Brief an die Radio- und Fernseh-Genossenschaft Ziirich

Ziirich, den 12. Dezember 1977

Betrifft: Kontakt- und Aussprache-Abend
vom 1. Dezember 1977

Sehr geehrte Herren!

Vorerst ist es mir ein Bediirfnis, Thnen fiir Thre Ver-
anstaltung zu danken, in der iiber das Thema:

«Wie konnen Radio und Fernsehen
die praktische Sozialarbeit unterstiitzen?»

diskutiert worden ist.

Als Horer dieses Abends war es fiir mich hochst
erfreulich zu erleben, wie sich die Medienschaffenden
fiir die Fragen der Sozialarbeit einsetzen. Auf der
andern Seite waren die Vorschlige der Podiums-
Teilnehmer so konstruktiv, dass das eingeleitete Ge-
sprich Grundlage zu koordinierten Massnahmen
sein konnte.

Beachtlich waren zudem die Fiille und die Sachlich-
keit der Anregungen, die aus dem Kreise des Forums
vorgetragen wurden.
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Da ich infolge der vorgeriickten Zeit das Wort nicht
mehr ergreifen wollte, mochte ich ihnen mein Votum
auf schriftlichem Wege zukommen lassen.

Als Vertreter der «Gruppe Heime» scheint es mir
notwendig, dass die Massenmedien «Radio und
Fernsehen» mithelfen sollten, fixierte Vorstellungen
der Bevolkerung iiber Heime abzubauen. Wie oft
wird von der «Versenkung ins Heim» gesprochen,
oder gar damit gedroht, wenn Schwierigkeiten auf-
treten?

Meines Erachtens ist durch die Schlussphase der
Sendung «Telearena» vom 30. November 1977 ein-
mal mehr die erwidhnte Klischee-Vorstellung {iiber
Heime in der Bevolkerung verstirkt worden.

Ich mochte dies am vorliegenden Beispiel wie folgt
begriinden:

Die rechtschaffenen Eltern, die dem Problem der
Jugend-Sexualitdt hilflos gegeniiberstanden, reagier-
ten ihren beiden Jungen gegeniiber mit massivem
Druck und Strafe, bis sie zuletzt als einziges Mittel
nur noch die Heimplazierung als Strafmassnahme
anwandten.



Wie empfanden die Tausende von Zuschauern im
Moment, als der Vater mit seiner Tochter Judith den
Koffer fiir die Heimplazierung bereitstellte?

Ich erlebte diese Sequenz als letzte, harte Massnahme
und Strafe. Meines Erachtens hitte in jenem Ab-
schnitt positive Sozialarbeit dargestellt werden miis-
sen, indem Hilfe fiir die belasteten Eltern und die
in Bedrédngnis stehenden Jungen gezeigt worden wire.
Vielleicht hitte gar keine Heimplazierung vorgenom-
men werden miissen, und wenn schon eine Heimpla-
zierung ins Auge gefasst wurde, hitte auf die zeit-
gemisse Arbeit im Heim hingewiesen werden kon-
nen.

Fiur uns, die wir im Heim arbeiten, bedeutet es, dass
noch Vorstellungen iiber unsere Arbeit vorherrschen,
die nicht mit den heutigen Tatsachen der Heimer-
ziehung ibereinstimmen. In den letzten 15 Jahren
sind wesentliche, sozialpddagogische, personelle,
finanzielle und bauliche Verbesserungen vorgenom-
men worden, die von der Oeffentlichkeit nicht in
vollem Umfange wahrgenommen werden. Aus IThrem
Beitrag «Telearena» vom 30. November 1977 muss

ich zudem annehmen, dass es notig wire, dass
auch die Medienschaffenden von diesen Wandlungen
und von der Leistungsfahigkeit moderner Heime
Kenntnis nehmen wiirden. Mit der Breitenwirkung der
Medien konnte eine positivere Haltung fiir unsere
Aufgabe erzielt werden, auf die wir angewiesen
sind, wenn wir zugunsten der Allgemeinheit diesen
Dienst leisten wollen.

Heime wollen nicht strafen, sondern dort fachkun-
dige Hilfe leisten, wo eine ausweglose Situation fiir
junge Menschen und deren Umgebung entstanden ist.
Wenn Sie diesen Gedanken an Ihren kiinftigen Dar-
stellungen noch besser als bisher aufzugreifen ver-
mochten, wiadren wir Ihnen im Interesse unserer
Heimkinder, Mitarbeiter und Institutionen von Her-
zen dankbar.

Im Hinblick darauf, dass Sie die Initiative zu Kon-
takten mit der Sozialarbeit ergriffen haben, hoffe
ich, es werde in Zukunft gelingen, das dargestellte
Problem besser zu losen.
Freundlich griisst Sie
P.Sonderegger, Ziirich

Neues Kindesrecht: Das Wichtigste in Kiirze

chen herausgeben wird.

Am 1. Januar 1978 ist in der Schweiz das neue Kindesrecht in Kraft getreten, mit dem in erster
Linie die rechtliche Zuriicksetzung des ausserehelichen Kindes iiberwunden und die Gleichbe-
rechtigung der unverheirateten Mutter hergestellt werden soll. Die folgende Uebersicht fasst die
wichtigsten Einzelheiten des neuen Rechts in einigen Hauptziigen zusammen. Dass dieses Recht
auch im Kinder- und Jugendheim von praktischer Bedeutung sein kann, wird sich in der Infor-
mationsbroschiire noch deutlicher zeigen, die die Eidgendssische Justizabteilung in einigen Wo-

Red.

Grundsitzlich hat das neue Recht fiir alle Kind-
schaftsverhéltnisse Geltung, also auch fiir Kinder, die
noch unter dem alten Recht geboren wurden.

Nach neuem Recht gibt es bekanntlich keine Zahl-
vaterschaft mehr; es gibt nur noch Viter, die mit dem
Kind in einem normalen Verwandtschaftsverhiltnis
stehen. Nun entsteht aber fiir Kinder, die bisher nur
einen Zahlvater hatten, mit dem neuen Recht natiir-
lich nicht automatisch ein volles familienrechtliches
Verhiltnis zum Vater, dafiir bedarf es — iibrigens
auch fiir unter dem neuen Recht geborene Kinder —
einer Anerkennungserkldarung oder eines Gerichtsur-
teils.

Abgesehen von solchen Wirkungen des neuen Rechts,
die nur kraft eines besonderen Rechtsaktes entstehen,
entfalten die neuen Bestimmungen sofort Giiltigkeit.

So wird es ab Inkrafttreten moglich sein, dass ein
Vater sein wdhrend der Ehe gezeugtes ausserehe-
liches Kind anerkennt; nach altem Recht ist dies aus-
geschlossen.

Das neue Recht sieht vor, dass die unverheiratete
Mutter wie die verheiratete mit der Geburt die elter-
liche Gewalt Uber das Kind erhalt. Ist nach altem
Recht dem ausserehelichen Kind ein Vormund gege-
ben worden, so erhdlt die Mutter durch das neue
Recht spiatestens bis Ende 1978 die elterliche Ge-
walt (es sei denn, sie sei selbst unmiindig oder es sei
richterlich die Entziehung der elterlichen Gewalt an-
geordnet).

Auch nach neuem Recht erhdlt das aussereheliche
Kind zunichst einen Beistand. Dieser hat jedoch
nicht wie heute die umfassenden Befugnisse eines

19



	Heime wollen nicht strafen, sondern Hilfe leisten : offener Brief an die Radio- und Fernseh-Genossenschaft Zürich

